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Neudruck 

Mündliche Anfrage  
 
für die 89. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
am 29. April 2020 
 
 
 
Geschäftsbereich der Staatskanzlei 
 

67 Abgeordnete 
Sarah Philipp   SPD 
 

Nach Recherchen des WDR lässt sich die Lan-
desregierung in der Corona-Krise von einer Un-
ternehmerin aus Baden-Württemberg, Frau 
Nicola Leibinger-Kammüller, im Rahmen ihres 
Expertenrats beraten. Sie ließ unter anderem im 
Wahlkampf 2017 der CDU finanzielle Großspen-
den zukommen. Die Kommunikation der sog. 
„Heinsberg-Studie“, welche eine entscheidende 
Beratungsgrundlage des Expertenrats darstellt, 
wird zudem via „StoryMachine“ durch CDU-
Spender Christian Gries, Geschäftsführer des 
Möbelunternehmens Gries Deco, mitfinanziert. 
Die inzwischen in der Öffentlichkeit vielfach kriti-
sierte Vorstellung der Zwischenergebnisse dieser 
Studie diente der Landesregierung zuletzt zur Ar-
gumentation für die Lockerung von seuchenhygi-
enischen Schutzmaßnahmen.  
 
In welchen Arbeitsprozessen ist die Staats-
kanzlei als Auftraggeber nach ihrer öffentli-
chen Bewertung von Zwischenergebnissen 
auch bei den Endergebnissen der sog. 
„Heinsberg-Studie“ in die konzeptionelle und 
kommunikative Erarbeitung eingebunden?  
 
Inwieweit werden Frau Nicola Leibinger-Kam-
müller und Herr Christian Gries auch hier bei 
der Bewertung und Finanzierung im Entschei-
dungsprozess mit einbezogen? 
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Geschäftsbereich des Ministeriums für Schule und Bildung 
 

68 Abgeordnete 
Eva-Maria Voigt-Küppers   SPD  

Am 23. April 2020 wurden die ersten Schulen 
wieder geöffnet. Die Vorbereitung dieser Öffnung 
haben viele Schulleitungen, die Elternverbände, 
die Schülervertretungen und nicht zuletzt gerade 
auch viele Lehrerinnen und Lehrer und Schülerin-
nen und Schüler als wenig strukturiert empfun-
den. Es erweckte den Eindruck, als ob die Lan-
desregierung die Wochen der Schulschließung 
nicht für die Vorbereitung der Wiederöffnung ge-
nutzt hat. Insbesondere die Kommunen als 
Schulträger fühlten sich in diesen Prozess nicht 
adäquat eingebunden. Bereits wenige Tage nach 
Öffnung der Schulen mehren sich die Berichte 
über Corona-Verdachtsfälle und Erkrankungen, 
so dass die ersten Schulen ihren Betrieb schon 
wieder reduzieren müssen.  
 
Warum musste der Schulbetrieb seit dem  
23. April schon wieder bei einigen Schulen re-
duziert werden? Bitte jeden Fall konkret schil-
dern.  
 
Wie beabsichtigt die Landesregierung die 
weitere Öffnung der Schulen vorzubereiten? 

 
 
 
 
Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 
 

69 Abgeordneter 
Sven Wolf   SPD 
 

Das Ministerium der Justiz hat mit Schreiben vom 
03. April 2020 bei den Präsidenten der Oberlan-
desgerichte abgefragt, zu wie vielen Vollstre-
ckungsmaßnahmen von Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollziehern es in der Zeit vom 18.03. 
bis 03.04.2020 gekommen ist.  
 
Da bei Vollstreckungsmaßnahmen mit persönli-
chen Kontakt der empfohlene Mindestabstand re-
gelmäßig nicht einzuhalten war, bestand letztlich 
für die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvoll-
zieher bei jeder einzelnen Vollstreckungsmaß-
nahme eine unmittelbare Infektionsgefahr mit 
dem Corona-Virus.  
 
Erst Mitte April hat das Ministerium der Justiz auf 
die Gefährdungslage insoweit reagiert, als es 
über den Minister der Finanzen eine Finanzvor-
lage dem Haushalts- und Finanzausschuss zug-
leitet hat, die den Erwerb von Schutzmasken 
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auch für Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts-
vollzieher vorsah.  
 
In der ersten dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss zugeleiteten Finanzvorlage zum Er-
werb von Schutzmasken im Geschäftsbereich 
der Justiz waren die Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher kaum erklärbar noch 
nicht vorgesehen: Daher frage ich die Landes-
regierung: 1. Wie viele Vollstreckungsmaß-
nahmen (incl. Zustellungen) haben die Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
in Nordrhein-Westfalen in der Zeit vom 18.03. 
bis 03.04.2020 mit persönlichem Kontakt 
durchgeführt? 2. Welche Schutzausrüstung 
hat die Landesregierung den Gerichtsvollzie-
herinnen und Gerichtsvollziehern hierbei kon-
kret zur Verfügung gestellt? 

 


